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I 
PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Rn das 

Bundesminis ter ium für Gesundhei t, 

Sport und Konsumentenschutz 

Radetzkystra!3e 2 

1031 Wien 

Ihr Zeichen/5chreiben vom: 

32.290/55-111/9/92 22.12.1992 

Wien., am 19.3.1993 

Unser Zeichen: 

5-193/N 

Durchwahl : 
419 

Betreff: Entwurf eines Gentechnikgesetzes 

Die Präsidentenkonferenz der LanLiwirtschaftskammern äster-

reichs beehrt sich dem BunLiesministerium filr Gesundheit.' 

Sport und Konsumentenschutz zum vorliegenden Entwurf eines 

Bundesgesetzes ilber Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit 

des Menschen einschließlich seiner Nachkommensctlaft und 

der Umwel t vor Schäden durch gentechnische Eingri t-fe t-oL­

gende Stellungnahme zu ilbermitteln: 

Vorweg bedauert die Präsidentenkonferenz.' daß eine Frist­

verlängerung lediglich um 15 Tage vom Ministerium gewährt 

wurde.' obwohl die Präsidenten/<.:onferenz um eine FristverLän­

gerung bi s 30. Rpr i L " 993 ersuch t ha t J um eine ausrei chende 

Diskussion und Beratung der Vorlage durchfilhren zu kdnnen. 

Eine Beratung ohne Zeitdruck wäre vor allem Lieshalb wiln­

schenswert und notwendig.' weiL der Bereich der Land- und 

Forstwirtschaft ganz entscheidend von gen technischer For­

schung betroffen ist_ Es hängt von der Formulierung ei-

nes Gentechnikgesetzes abJ ob gen technische bzw. biotechno­

L ogi sche Forschung in äs terre.ich kilnft ig verh.i nder t oder 

1014 Wien, Löwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441, Telefax 53441-328, 53441-510, Fernschreiber 13/5451 

9/SN-271/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 27

www.parlament.gv.at



2 -

aber langrristige Entwicklungsprogramme ermöglicht werden. 

Es ist voraussehbar, daß die angesprochene Forschung kUnr­

tig intensive Rnwendungen rinden wird/ die jetzt erst in 

Ans�tzen zu erkennen sind. FUr die österreichische Land­

und Forstwirtschart ist es von grundlegender Bedeutung/ daß 

die Bedingungen rUr eine sichere und errolgreiche Nutzung 

der neuen Nethoden gegeben sind. Der Stel lenwert diesl?r 

Forschung ist auch international sehr groß. nie USA etwa 

werden in d.i esem Berei ch im .Jahr 2000 riJr den agrarischen 

Sektor lind inclustriellen Folgesektor ('und 4 /5 Nrcl $ aurwen­

den. 

Zum vorliegenden Entwurr ist grundsätzlich t-estzustellen, 

daß er orrenbar wesent L ich umrangrei cher.1 de tai l L ierter 

und restriktiver geworden ist/ als aurgrund von VorentwUrren 

zu erwarten war. 

Bemerkenswert ist/ daß die Grundlage rUr die Regelungskom­

petenz "Gesundheitswesen" und somit die Zuständigkeit des 

Bundesministerium rür Gesundheit.! Sport lind Konsumenten­

schutz gegeben ist. Das ist einerseits nicht selbstver­

st�ndlich, weiL sich der Fragenkatalog nicht in einer­

ausschließLichen Gesundheitsmatrix erschöpren soLLte und 

andererseits aus dieser Zuordnung eine von vornherein nega­

tive - weiL get-ahrenorientierte - Formulierung der Naterie 

herauskommt. Ein Gentechnikgesetz als Sicherheitsgesetz ist 

zwei reL L os zu wenig. Es rehl t dann der brei te Sek tor der 

positiven Anwendung der Gentechnik mit vielen gUnstigen 

Aspekten, die in der gegebenen KonstelLation nicht behandelt 

werden können. Im Gesetzestex t wird aur die positiven 

Aspekte keine ROcksicht genommen. nie iJberwiegend negativen 

Formulierungen (z.B. grunds�tzliches Verbot von Genanaly­

sen/ wobei relativ viele Rnwendungen "ausnahmsweise " 

erlaubt werden) l.assen die Gentechnik als eine Nethode 

erscheinen., die grundsätzlich besser nicht angewendet wer­

den sollte/ soLange irgendwelche Rlternativen existieren. 

Dementsprechend muß dem Gedanken der Ressortrorschungs-
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bereicheJ auF dem das Bundesministeriengesetz 1973 auFbautJ 

Rechnung getragen werden. Das bedeutet., daß dem Bundesmi­

n.isterium Für Land- und ForstwirtschaFt in weiten Bereichen 

eine Hitkompetenz zugesprochen werden muB. 

Rspekte der Rnwendung der Gentechnik im Rgrarsektor scheinen 

bei der Erarbeitung der EntwürFe nicht oder zumindest nicht 

ausreichend diskutiert worden zu seinJ sodaß zahLreiche 

Bestimmungen des EntwurFes einer Verhinderung oder 

empFLindlichen Verzögerung der österreichischen Gentechnik­

Forschung und - entwicklung land- und ForstwirtschaFtlicher 

Rnwendungsbereiche gleichkommen. Die Inverkehrsetzung aus-

l ändischer Entwi ckl. ungen dagegen is t auFgrund des EWR­

Rbkommens in der Regel nicht zu verhindern. 

Die Rnwendung der Gentechnik ist bespielsweise in Folgenden 

Bereichen nicht nur wert Frei denkbarJ sondern sie könnte 

vor aLlem zum Schutz der menschlichen Gesundheit oder zum 

Schutz der UmweLt nutzbringend eingesetzt werden: 

Im PFLRNZENBRU 

- monitoring der Feldproduktion (KontroLle und Diagnose) 

- Resistenzzüchtungen 

• Trockenresistenz 

• Schädlingsresistenz 

- Züchtung mit Zielen hinsichtLich 

• ernährungsphysiologisch wertvoller InhaltstoFF 

* Verbesserung der natürlichen Haltbarkeit und LagerFä­
higkeit von Rgrarprodukten und LebensmitteLn 

* natürlicher Farb-� Rroma-J DuFt- oder sonstiger Lebens­
mitteLrelevaLter InhaltsstoFFe 

* bestimmter InhaltsstoFFe als IndustrierohstoFFe 
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* bioLogisch abbaubarer Energieträger 

• bioLogisch abbaubarer Rohstorre fUr Verpackungsmateria­
Lien 

- Nutzung von Boäenorganismen 

* zur Förderung des natUrlichen prLanzenwachstun7s 

• zum Rbbau von UmweLt-Schadstoffen 

• zur Kompostierung 

Sorten mUssen fUr den österreichischen KLimaraum gezUchtet 

werden. In bstereich soLLte eine Basis dafUr geschafren bzw. 

erhaLten werden. BLeibt die NögLichkeit in ästerreich nicht 

erha L t enJ dann werden im Rus Land - etwa in Ungarn - d.i e 

notwendigen wissenschartlichen Rrbeiten durchgefUhrt werden. 

ästerreich hat derzeit NögL.ichkeiten, derartige Forschungen 

durchzurUhren.1 weil notwendige Rrbeiten 0urchaus in kleinen 

Labors erstelLt werden können. Rrbeiten können auch mit 

Kooperationspartnern durchgerUhrt weräen. Jedenralls mUssen 

bestehende Nöglichkeiten erhaLten bLeiben. 

Diese beispieL harte Liste aus dem Bereich der pfLanzlichen 

Produktion ist noch um BeispieLe aus der TIERPRDDUKTIDN 

zu ergänzen: 

- Entwicklung von Impf-starren 

_ Krankheitsbekämprung durch gen technische RnaLysen 

- Vorsturen rUr Rrzneimittel 

- Ruswirkungen aur die Fruchtbarkeit 

- Verbesserung der indirekten Leistungsmerkmale 

_ quaLitative Verbesserung tierischer Produkte (etwa WoLLe) . 

Im Hinblick aur äie schneLL voranschreitende internationaLe 

Entwicklung der Gentechnik ist das ELement der Risken in 

Diskussion gekommen.> wobei die Rngst nicht kontroU.ierbarer 

Entwicklungen eine wesentliche Rolle spieltJ obwohL grund­

legende Fehlentwicklungen bisher nicht bekannt geworden 

.. 
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sind und die Tendenz - etwa in den U5A - zu einer Lockerung 

der gesetzlichen Regelungen geht. Die Scharrung eines Gen­

technikgesetzes darr jedoch zweireLLos nicht zu Verzögerun­

gen oder gar Verhinderung geseLLschartLich und voLkwirt­

schartLich nutzbringender Forschung� Entwicklung und Anwen­

dung der Gentechnik rDhren. 

Das Ziel (§ 1 des Gentechnikgesetzes) sollte daher nicht 

nur einseitig aur den Gesundheits- und UmweLtschutz sondern 

g Leichrangig auch aur die mögLiche WohLrahrtswirkung der 

Gentechnik rDr die menschLiche Gesundheit und die l�weLt 

ausgerichtet sein. 

In den Vollzug des Gentechnikrechts sind auch die wissen­

schartlichen Einrichtungen der Land- und FOFstwirtschart 

(einschl�gige BundesanstaltenJ Universit�ts- und sonstige 

Forschungsinstitute) aLs rachLich zust�ndige Beratungs- und 

Kontrollorgane sowie als Gutachter und integrierte PrOrein­

richtungen (z.B. rOr Anbauversuche gem�ß 50rtenschlltzgesetz 

und darin integrierte PrDrung nach Gentechnikgesetz) einbe­

zogen werden . Die Einbindung der bestehenden Kapazit�ten 

erscheint nicht nur aus rachlichen Griinden notwendiQ son­

dern auch aus GrDnden der VerrahrenszusammenCegung (vgL. 

Gewerberecht� Wasserrecht� Abrallrecht) dringend wOnschens­

wert. 

BezOgLich ZielsetzungJ Anwendbarkeit in der Praxis (Frist­

setzungJ Planung� Arbeiten� Freisetzen� Inverkehrbring en) 

sowie Integration und Kompatibilität des Gentechnikrechtes 

in den"bzw. mit dem vorhandenen RechtsbestandJ wie z.B. 

Sortenschutzgesetz und andereJ sollten die vorlieQenden 

EntwDrre des Gentechnikgesetzes und seiner ersten DurchrDh­

rungsverordnunQ grundsätzlich neu ilberarbeitet werden. 

Zusammenrassend kann rolqendes bemerkt werden: 
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1. Ein Gesetz wird aus poLitischen Grilnden notwendig sein� 

um den 5icherheitsinteressen der dffentlichkeit entge­

genzukommen. Die RegeLungen dilrfen jedoch nicht zu bil­

rokratischen Hilrden nach deutschem Muster fUhren und 

ein Moratorium der Forschungsarbeiten bzw. ein Abwandern 

von Forschungseinrichtungen samt Personal aus dsterreich 

zur FoLge haben. 

2. Ein wesentliches Element sind Ängste der Bevölkerung./ 

vor aLLem in Richtung zweier Themen: 

a) Mögliche Eingriffe in die menschliche Keimbahn ein­

schLießLich Genanalyse und 

b) die Freisetzung von GVa ./ welche im agrarischen Be­

reich eine wesentLiche RolLe spielen. 

Es sollte grunds�tzlich die Forschung - wenn auch unter 

Vorgaben - frei und ohne Verzögerung mögl i ch sei 0/ die ' , 

Freisetzung jedoch kontrolliert und 5chritt filr 5chritt 

nach den gemachten Erfahrungen im Freiland vorgenon�en 

werden. Als Beispiel dafilr sei PRD5RMa (planned Release 

of 5eLected and Modified Drganisms) angefilhrt./ ein ge­

meinsames Programm von 10 Konzerheo.l 2 offiziellen 5tel­

Len und 4 Universit�ten in England. Dabei wird die stu­

fenweise Freisetzung von Gva seit 1989 studiert. niese 

Ergebnisse sind auch filr unsere Landwirtschaft wichtig. 

3. Eine Mitkompetenz des Bundesministeriums filr Land- und 

Forstwirtschaft ist unerl�ssLich un d muß verankert wer­

den. 

4. nie Land- und Forstwirtschaft (pflanzliche und tierische 

Produktion) hat auf Grund der gen technischen Forschung 

neue Produk ti onsmögl i chkeit en
' 

mi { RbsaL?m�rk ten 'i n der 

Industrie. Diese Chance muß geniltzt werden können. 

Forschung soLL möglichst frilh in die Rgrarpraxis inte-
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griert werden. Eine wichtige Verst�rkung ist durch 

inte�hationale Kooperation gegeben. Die gesetzlichen 

Voraussetzungen darür müssen ohne unnötige Behinderung 

gegeben sein. 

5 .  Zu beröcksichtigen ist dabei., daß die Forschung nicht 

durch bürokratische HUrden behindert sein sOllJ da sie 

in st�ndiger weltweiter Konkurrenz steht. Es geht um 

Patentrechte und die Narkteinrührung von Produkten. 

Aus den angerührten überlegungen rolgtJ daß ein Gentechnik­

gesetz trotz 5chutzinteresse die Gewähr darür bieten mUßJ 

die Forschung im Inland zu erhalten und keine gravierende 

praxisrremde Behinderung vorzusehen. Die Forschung muß 

nicht nur rinanziell in die Lage versetz t werden ihren 

Anrorderungen zu entsprechen sonäern auch admin.istrativ und 

organisatorisch. Gerragt ist somit eine Ausgewogenheit 

des Gesetzes> die derzeit nicht gew�hrleistet istJ weil 

die vorgesehenen Regelungen administrativ zu aurwendig 

sind. 

Zu einzelnen 5chwerpunkten des Entwurres bemerkt die Pr�si­

dentenkonrerenz rolgendes: 

1. Ziele 

In § 3 des Entwurres sind das VorsorgeprinzipJ das Zu­

kunrtsprinziPJ das 5turenprinzipJ das demokratische Prinzip 

und das ethische Prinzip aLs Grunds�tze der Regelung dar­

gestellt. 

Zu bemerken ist dazuJ daß an diese Prinzipien grunds�tz­

lieh nur der Gesetzgeber gebunden ist. Es handelt sich 

um eine rein dekLaratorische DarstelLungJ die in zwei Punk­

ten zu kritisieren ist: 
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a) Nach de m Zukunftsprinzip soL Le n de r Forschung kE.ine 

"unange me sse ne n Be schränkunge n auferLe gt " we rde n. Es 

hande Lt sich hier um e ine n unbe stimmte n Begriff, der 

in keine r Weise weite rführt" weiL nicht de finie rt 

ist" was aLs "unange me sse n" anzusehen ist. We nn schon 

e in de rartiges Prinzip angefü!1rt wird, müßte eine 

Konkre tisierung ve rsucht we rde n. 

b) Ruf Grund de s de mokratische n Prinzipe s wird e ine Ein� 

be ziehung de r öffe ntL ichkei t nach Naß gabe die ses Ge ­

setzes vorgese he n) "um de re n Information und Nitwir­

kung siche rzuste LLe n ". Das demokratische Prinzip ist 

be re its durch die Be schlußfassung im NationaLr at ge ­

siche rt. Eine Inte rpre tation in de r Weise " daß je de r 

Staatsbürge r an de r Neinungsbildung (Rnhörung" Par­

teie nste lLung) einzub.inde n ist.! ist zweifeLlos ve r­

fe hlt" weil die se Interpre tation dazu ge eigne t istj 

unser Syste m ad absurdum zu führe n. Wenn jede r 

Staatsbürgerj unabhängig von seine n Ke nntnisse n" se i­

ne r Einsicht und seine m Verständis mitre de n und mit­

ge staLten soLL.! wird je de Ve rfahre nsre ge lung übe r 

Ge bühr strapazie rt. Die Ve rfahre n sind schwe r zu 

administrie re n und zuminde st wese ntliche ze itliche 

Ve rzöge runge nJ abge se hen von Verfahre nsmänge Ln/ die 

Fol ge . Im Zuge de r "Bürgerbe te i L i gung " und "Umwe l. tver­

trägLichke itsprüfung" wurde n ausre iche nd e inschLÄgige 

Diskussione n ge führt.! aus de ne n die notwe ndige n Erfah� 

runge n abge l.ei te t we rde n können. Eine Stre ichung die­

se s Prinzips e rsche int sinnvol L. Entspre che nde Konse - .  

que nzen soLLte n sich auf die Ve rfahre nsre ge lungen im 

Rahme n des Entwurfe s be zie hen. 

nie Öffe ntLichke itsbetei ligung i st de rzeit in doppe L­

te r Hinsicht vorge se he n, näml ich durch die Ni twirl<.:ung 

im Rahme n de r Ge nte chnikkommission (sie he § 52) zwe.i 

Ve rtre te r de r "Kritische n öffe ntLichke it" und ein 

Vertreter von "5e Lbsthi l fegruppe n ") und .im Rahme n de s 
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RnhörungsverFahrens (§ 20 Für die Rnmeldung von gen­

technischen Rrbeiten und § 28 Für jede Rnmeldung der 

Freisetzung) .  Das ist zu weitgehend. Dadurch wird dem 

in den Erl�uternden Bemerkungen Formulierten Prinzip� 

daß ökonomische Interessen durch keine unangemesse­

nen Beschr�nkungen behindert werden� nicht entspro­

chen. Dabei muß besonders die VerFahrensdauer und die 

Vergleichbarkeit mit dem internationalen Standard 

beachtet werden . 

Im Deutschen Gentechnikgesetz ist eine liFFentlich­

kei tsbetei l igung nur bei VerFahren Zf..!r Genehmigung 

gentechnischer Rnlagen des �vps B (großtechnische 

Rnlagen) vorgesehen", nicht jedoch zur Genehmigung von 

Forschungsanlagen sowie bei Freisetzung bzw. Inver­

kehrbringung gen technischer Produkte. Eine Rnhörung 

gem�ß § 20 sollte daher analog auF die Errichtung 

g roßtechnischer Rnlagen des T,vps B und die höchste 

Sich erheitsstuFe eingeschr�nkt werden. 

Nach § 28 Rbs. 3 ist '�eder� der Fristgerecht begrün­

dete schriFtliche Einwendungen vorbringtJ vom zust�n­

digen wissenschaFtlichen Russchuß der Gentechnikkom­

mission zu hören ". Wenn die Gentechnikkommission nun 

nicht einer einhelligen RuFFassung ist� daß die vor­

gebrachten Einwendungen sachlich unbegründet sindJ 50 

erh�lt der BetreFFende sogar Parteistellung im Ver­

Fahren (§ 28J Rbs. 4) . Das ist wesentlich zu weitge­

hend und zu auFwendig. Eine Rnhörung soLlte bei Nach­

weis entsprechender Fachlicher QualiFikation möglich 

sein. Von einer Parteistellung sollte überhaupt 

Rbstand genommen werden. 

Die ethische und soziale Vertr�g lichkeit der Gentech­

nik rechtFertig keine verst�rkte allgemeine liFFent­

lichkeitseinbindung� weil in wichtigen Fragen bereits 

von vornherein ein generelles oder weitgehendes 
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Verbot ausgesprochen wird. Das betriFFt den EingriFF 

i n  die menschLiche Keimbahn, 1.1ie DurchFiJhrung von 

Genanalysen beim t1enschen, die HersteLLung biologi­

scher WaFFen und Erzeugung transgener Tiere unter 

Durchbrechung der Rrtgrenzen. 

Die Interessen der dFFentLichk�it werden ansonsten 

durch eine unabhängige Gentechnikkommission, in der 

unter anderem auch Ethiker.! SozioLogen unä äie Inter­

essensver"tretungen vertreten sind, wahrgenommen. Die­

ser Kommission sind von der Behörde aLLe wesentLichen 

SteLLungnahmen und Kontrollaufgaben übertragen. 

2. VerFahren 

Der EntwurF sieht in § 5 vier SicherheitsstuFen vor. Da 

die 5tufen 1 und 2 kein Risiko oder ein geringes Risko 

aufweisen.! solLten sie zusammengeFaBt werden.! sodaß keine 

Sicherheitsvorschriften vorgesehen werden miJssen. Bei den 

Stufen 1 und 2 nach dem derzeitigen Schema könnten FachLeu­

te probLemLos die Korrektheit der EinstuFung FeststeLLen. 

Das Prinzip der GenehmigungspFLictlt bei Freisetzungen) 

der FaLL zu FaLL Entscheidung.! sowie das Prinzip der stu­

Fenweisen Freisetzung (KLeinversuch - GroBversuch - allge­

meine Freigabe) wird aus Sicherheit�g�iJnden Filr die Gesund­

hel t des t1enschen und der UmweL t aLs zieL Fdhrend angesehen" 

jedoch soLLte aus den bereits erwähnten Grilnden keine 

öFfentliche Rnhörung erFolgen. Eine Beteiligung der dFfent­

Lichkeit bei Freisetzung�h ist auch im deutschen Gentech­

nikgesetz nicht vorgesehen. Vom Prinzip der stuFenweisen 

Freisetzung (§ 24) könnte in den FäLlen .! in denen bereits 

genügend internationale ErFahrungen über die Freisetzung 

von bestimmten GVD vorLiegen und keine GeFahr für dft? 

menschliche Gesundheit und Umwelt gegeben ist.! abgegangen 

werden. 
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Zur Forderung des § 3 2" daß sämtLiche Erzeugnisse" die 

aus GVD oder deren TeiLen bestehen" vor dem Inverkehrbrin­

gen angemeLdet werden müssen" soLLten in einer eigenen 

Verordnung RusnahmeregeLungen erlassen werden. Es ist etwa 

nicht einsichtig" daß zum Inverkehrbringen von Früchten" 

die von einem durch Gentechnik virusresistent gemachten 

Baum stammen" eine Rnmeldung und Genehmigung errorderLich 

ist. Di e gL ei chen Rusnahmen müß ten auch beziigL ich der Kenn­

zeichnung nach § 3 4  geLten. 

Die "ethische und soziaLe VerträgLichkeit " bestimmter 

Rnwendungen müßte vom Gesetzgeber von FalL zu FalL im Zuge 

einer NoveLLierung oder durch entsprechende Verordnungen 

deri n.i er t werden. 

Di e im Entwurt- gerorder te Zwei -Dri t teL -Hehrhei t zur Be­

schL ußrassung in den Russchüssen ist ni ch t zweckmäßig.1 

da die Entscheidungsrindung erschwert und verz6gert wird. 

Eine einrache Hehrheit genügt. 

3 .  Verrahrensdauer 

HinsichtLich der Verrahrensdauer und des Rurwandes soLLten 

die deutschen Errahrungen nicht übersehen werden. Deutsche 

Experten haben im Rahmen einer VeranstaLtung des Wissen­

schat-tsministeriums vor wenigen Honaten den Rurwand und 

HürdenLaur des deutschen Verrahrens sehr pLastisch darge­

steLLt" vom "tonnenweisen " Papierverbrauch der Institute 

berichtet und vor schwer bis kaum administrierbaren Verra­

hren ge warn t . 

Durch verschiedene Haßnahmen soLLte die Verrahrensdauer 

eingeschränkt werden. Durch die RegeLung" daß die Verra­

hrensrristen bei der Bescharrung weiterer Inrormationen 

oder schwer bescharrbarer Nachweise und vor allem während 

des Rnh6rungsverrahrens ruhen, k6nnen Verrahren unzumutbar 

Lang hinausgezogen bzw. überhaupt undurcht-ührbar werden. 
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Di 1'3 Beiziehung der iJffent Li chkei t im Wege des Rnhörungsver·· 

rahrens dient außerdem kaum der Sicherheitskontrolle (wie 

die Erl�u t erungen ausf0hren) sondern f0hr t eher zu Grund­

satzdiskussionen ilber die Sinnhaf t igkeit gen technoLogischer 

Forschung und ihrer Rnwendung unter Weckung von Urängsten, 

vor allem in fachLich nich t versierten Menschen. 

nie Errahrungen mi t dem Deutschen Gentechni�gesetz haben 

jedenraLLs gezeigt� daß der bilrokra t ische Rurwand des 

strengen Rn t rags- und Genehmigungsverfahrens zu groß ist. 

RLLein um einen mehrere hunder t Sei t en umrassenden Rntrag 

auszur0LLen vergehen Monate. Um Verzögerungen zu verhin­

dern/ soL L t e  eine maximaL 1'3 Gesam t verrahrensdauer res t geL egt 

werden. 

4-. Gentechnikkommission und s t �ndiqe wissenschaf t liche 

Russch0sse 

Eine 5chLUssels teLlung bei der Vollziehung des Gen t echnik­

gese t zes komm t der Gen t echnikkommission und den von .ihr 

bestell t en wissenschartlichen RussehUssen zu (5icherhei t s­

eins t urungen� Rnrorderungen an gentechnische RnLagen� Frei­

setzungen� UnfallgerahrenJ Begu t ach t ungen� etc.). Bezilglich 

der Zusammense t zung (§ 5 2) sol L t en sta t t des umt-assenden 

Begri fres "BodenkuL t ur " je ein Ver t re t er aus den wissen­

schartlichen Bereichen "Pflanzenz0chtung" und "Tierzuch t "  

vorgesehen werden� da beide Bereiche ver t re t en sein soLl­

ten� weil f0r sie im gleichen Maß die Gentechnik von Bedeu­

t ung is t .  Neben Vertretern der Wissenschaft soLLte auch ein 

Prak t iker beigezogen werdenJ rilr den prLanzenbau ein Ver­

t re t er der Vereinigung dsterreichischer prlanzerzUchter. 

Die Gen t echnikkommission ha t bloß beratenden Charakter. 

Der Minister ist an Bera t ungsergebnisse nich t gebunden. 

Die Rnt-ilhrung verschiedener Minis t erien./ darunter des Bun­

desministeriums rDr L.and- und Fors t wirtschart aLs Mi t glie­

der der KommissionJ kann ein Mi t c;pracherf.?ch t der Ministe-

9/SN-271/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)14 von 27

www.parlament.gv.at



13 -

r.ien im Rahmen einer Nitkompetenz nicht ersetzen. Jedes 

Ressort ist Für Rngelegenheiten der Forschung auF den Sach­

gebieten zuständig./ die dem jeweiLigen Bundesministerium 

zur Besorgung zugewiesen sind (siehe einleitende RusFührung­

en; vgl. Zaroba - FrühauF./ dsterr. Forschungsrecht) . For­

schungsrecht) . 

Die Kommission ist mit 3D Nitgliedern relativ groß (dabei 

ist die Entsendung je eines Vertreters der PFlanzenzüchtung 

und Tierzucht und von Praktikern noch nicht beriicksich­

tigtJ. Die Einbindung von zwei Vertretern der "Kri tischen 

öt-Fen tl. i chkei t" und eines Ver tre ters "Sel bs ttli L Fegruppen " 

wird abgeLehnt. 

Zu den bei den ständigen wissenschaFtLichen Russchüssen 

(§ 56) wird bemerkt./ daß es zweckmäß.iger wäre.J von der Gen­

technikkommission zur Bearbeitung von Sachffagen mehrere 

Russchüsse einzurichten./ deren Zusammensetzung sich je­

weils nach dem zu behandelnden Sachgebiet zu richten hat. 

SoLLte von den zwei ständigen wissenschaFtLichen Russchüs­

sen nicht abgegangen werdenJ ist es notwendig./ daß. das 

Bundesministerium Für Land- und ForstwirtschaFt auch im 

ersten ständigen wissenschaFtLichen Russchuß vertreten ist./ 

weiL sämtLiche Vorarbeiten zunächst in geschlossenen Syste­

men abLauFen und es einschLägige agrarische Projekte bereits 

derzeit gibt (transgene NariLLe./ Dr. Laimer/Univ. Für Bo­

denkultur und transgene KartoFFeL.J Dipl.Ing. Schmid/For­

schungszentrum SeibersdorF) . 

5 .  Unqeniiqende Einbindunq der Land- und ForstwirtschaFtsre­

levanten WissenschaFten 

RuF die Notwendigkeit in der Gentechnikkommission sowohL 

PFLanzenzucht als auch Tierzucht einzubinden wurde bereits 

hingewiesen. Der wachsenden Bedeutung der Gentechnik Für 

die Land- und ForstwirtschaFt muß nicht nur bei der Zusam-
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mensetzung der Gentechnikkommission sorn1ern auch be-i der i' 

Behdrdenzust�ndigkeit (inklusive Kontrolle) entsprechend 

Rechnung getragen werden. Die einschl�gigen landwLrtschart­

Lichen Bundesanstal ten, wissenschartLiche Vertreter ,der 

prLanzenzucht .. des prLanzenbaues bzw. der Tierzucht sind 

daher entsprechend einzubinden. 

6. MangeLnder Praxisbezug - unndtiger bilrokratischer Rur­

wand 

5�mtLiche Bestimmungen soLLten aur ihre Durchrilhrbarkeit 

in der Praxis Oberprilrt werden. Um eine VerkompLizi erung 

zu vermeiden soLLte auf unndtigen bilrokratischen Rurwand 

verzichtet werden (etwa siehe § 26 Rbs. 5) . Eine Neuanmel­

dung aufeinanderfolgender Freisetzungen des gLeichen GVD 

e tc. "di e zuvor aL s Tei L des gL ei ehen Forschungsprogram­

mes mitgeteiLt worden sind ") erscheint sachLich nicht be­

gründbar und wird auch in den ErL�uterungen nicht beg rün-

det. 

7. FehLende Fristen 

In § 5 8  RLJs. 1 ist keine Frist rür den Ersteinspruch vor­

handen. In § 20 Rbs. 1 keine Frist innerhaLb der das Rnhd­

rungsverrahren einzuLeiten ist. In § 20 Rbs. 2 gibt es kei­

ne Frist rür die SteLLungnahme der Kommission. Bei Verfa­

hren) die gentechnische Rrbeiten) Freisetzungen oder Inver­

kehrsetzungen im agrarischen Bereich betrerfen) soLLte die 

Behdrde angehaLten werden/ die Verrahren mdgLichst so abzu­

wickeLn/ daß sie rechtzeitig vor Beginn der jeweiLigen Ve­

getationsperiode abgeschLossen werden. 

8. UnkLare FormuLierungen 

Es gibt im Entwurr eine Reihe unkLarer FormuLierungen. 

KLarstellungen soLLten im Sinne der Rechtssicherheit errol­

gen. Hingewiesen sei auf ft 5 8  Rbs. 1 (filr den ersten Eins-
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pruch gibt es keine Frist; wann beginnen die 2 Wochen rilr 

die SteLLungnahme zu Lauren? Wenn niemand Einspruch erhebt./ 

ist keine SteLlungnahme des Russchusses vorgesehen - wann 

und in we'-cher Form ert-ährt die Behörde./ daß keine Einwen­

dungen bestehen?) J § S8 Rbs. 2 (was geschieht, wenn die 

Gentechnikkommission die 10 Tage- Frist verstreichen Läßt?) 

und § 66 Rbs. 3 (warum soll ein Kontrollorgan ein Sachver­

ständiger sein, insbesondere aus dem Bereich der (Siche­

rheits- ) Forschung? Fachliche Eignung milß te wohl reichen -

die Sachverständigen soLLen /'1itgLiel1er l1er Kommission 

sein) . 

9. ZuyieLe Kann- Bestimmungen 

Vert-ahren we'- eher Rr t auch immer müssen in ei nem angemessen 

Zeitraum abgeschLossen werdenJ damit der RntragsteLLer 

entsprechend disponieren./ inve�tieren sowie ökonomisch ar­

beiten kann und auch sonst keinem vermeidbaren Wettbewerbs­

nachteil ausgesetzt ist. In diesem Sinn sind rilr die 

Rbwicklung von Verrahren weitgehend zwingende Bestimmungen 

errorderLich. 50 soLL im FaLLe der Voraussetzungen r-Or ein 

vereinrachtes Verrahren die Behörde zwingend dieses ver­

einrachte Verrahren durch rOhren Uj 27 Rbs. 1). Die Gentech­

nikkommission solL zwingend eine StellungnahmE'J die gegebe­

nenr aL l s auch ei ne Leermel dung sei n kann./ abgeben (,'3 58 Hbs 

2). Ein vereinrachtes Verrahren soLL bei Wiederholung be­

reits abgeschLossener in- oder ausLändischer Projekte mög­

lich sein. In diesen Fällen sind die Projekte von der zu­

ständigen Behörde bereits umrassend geprürt und genehmigt 

worden. Filr Wiederholungen ist daher ein vereinrachtes Ver­

rahren ausreichend. Dieses solLte zwingend vorgesehen wer­

den. 

10 . Inverkehrsetzunq ausländischer Entwicklungen 
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Es ist unklar, ob im EWR-Raum bereits genehmigte Inver­

kehrsetzungen in dsterreich neu beantragt werden mUssen. 

FUr die inl�ndische Inverkehrset zung von bereits in Dritt­

L�ndern genehmig ten Inverkehrsetzungen ist jedenFaLLs ein 

vereinFachtes VerFahren gem�ß § 27 vorzusehen. 

'/"1. UnvolLst�ndige Bestimmungen 

Bestimmungen Uber die Gegenprobe sind im HinbLick auF die 

rechtLichen Konsequenzen der Probenziehung vdLLig unzumut­

bar und insgesamt unvoLLst�ndig (vgl. Lebensmittelgesetz: 

Geg enprobe> Probebegleitschreiben - § 66 Rbs. 5) . 

Der Bezug zu anderen RechtsvorschriFten sollte unbeding t 

hergesteLlt werden. Hingewiesen wird nochmaLs auF die not­

wendig e Harmonisierung und VerFahrenszusammenlegung mit den 

50rtenprUFungen gemdß 50rtenschutzges etz BGBl. Nr. 108/1993. 

Gem�ß PFLanzenzuchtgesetz und 5aatgutgesetz, welche das 

Inverkehrbr i ngen und die Kennzei chung von·. 50r ten der Kul­

turpFlanzen sowie von Saat- und PFlanzgut FUr die Verwen­

dung in der LandwirtschaFt und im Gartenbau regeln, ist die 

Bundesanstalt FUr PFlanzenbau mit der DurchFilhrung der Re­

g .i s terprUFung (botani sch-morphol ogische und physioL ogi sche 

Beschreibung, ausreichende Homogenitdt) und der WertprUFung 

(ErFassung der Rnbaueig enschaFten, InhaltsstoFFe und Ver­

wertungseigenschaFten) betraut und FUhrt zu diesem Zweck 

mit den gemdß den genannten Gesetzen angemeLdeten 50 rten 

umFang reiche mehrjdhrige FeLdversuche nach wissenschaFtLi­

chen Methoden durch. Eine RegisterprUFung ist weiters von 

der BundesanstaLt FUr PFLanzenbau und von anderen inldn-

di schen PrUFs tel I. en auch nach den Bes t immungen des 50 r-

tenschutzgesetzes. 

Dieser amtLichen PrUFung g ehen im 5inne eines StuFenprin­

zips private VorprUFung durch den Rnmelder (dster­

reichischer ZUchter bzw. inldndische Vertreter eines aus-
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l�ndischen UrsprungszUchtersJ voraus. 

Es wird durch entsprechende Formulierungen im Gentechnikge­

setz sicherzustellen sein� daß die private und amtliche 

50 rtenprUFung bei PFlanzensorten� die einen GVO darstellenJ 

ausschließlich von Genehmigungen zur Freisetzung gem�/3 

Gentechnikgesetz abh�ngig gemacht werden und nicht an eine 

vorherige Anmeldung zum .Inverkehrbringen (§ § 3 1  FF. des 

Entwurfes) gebunden werden. VerFahren nach dem PFlanzen­

zuchtgesetz und 5aatgutgesetz zur Eintragung in das Zucht­

buch bzw. in das 50 rtenverzeichnis sollen unabhdngig von 

einem Verfahren bezUglieh .Inverkehrbringen nach diesem 

Gesetz abgeFUhrt werden . .In den Erl�uterungen zu § 31 erster 

5atz sind im KLammerausdruck "PFLanzensorrten sowie 5aat­

und PFLanzgut" ausdrUcklieh zu erwdhnen. 

Be.i der amt lichen 50 r tenprUFung handeL t es si eh weder um 

ein Forschungsprogramm im Sinne des § 26 Abs. 5 des Entwur­

FesJ noch um ein .Inverkehrbringen; auch der ProjektbegriFf 

dieses EntwurFes ist nicht anwendbar, sondern es handelt 

sich um die gemdß PFlanzenzucht- J 5aatgut- und 50 rten­

schutzgesetz erForderlichen AnbauprUFungen durch staatliche 

PrUFsteLlen� die an mehreren Orten und durch mehrere Jahre 

durchzuFühren sind. Ein positiv begutachteter Rbschluß 

dieser Versuche stellt die Voraussetzung FUr die Genehmigung 

zum .Inverkehrbringen gemdß PFLanzenzucht- und Saatgutgesetz 

dar. Das Sortenschutzgesetz bezieht sich hingegen auF den 

privatrechtlichen 5chutz der ZUchter und hat keine Rechts- I 

wirkung im Sinne einer Genehmigung zum .Inverkehrbringen. 

12. Zum Entwurf der ersten DurchFUhrunqsverordnunq 

Bei Durchsicht der RuFlistung der in der Gentechnologie 

relevanten pFlanzenpatogenen Bakterien Fdllt auf� daß sich 

diese Liste inhal tLich wei tgehend mi t den phytosani tdren EG­

Richtlinien (Pflanzenbau) deckt. Der EntwurF muß hinsicht­

Lich der Rnwendbarkeit in der Rgrarbiotechnologie Uberar-
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beitet werden. 50 fehlen etwa in den Rnhdngen die Rgrarbak­

terien (Risikogruppe 1 ). Das plum pox virus (5harka) sowie 

das Bakterium Erwinia am,vLovora (Feuerbrand) unterliegen im 

Berei ch der Pfl anzengesundhei t (EG-Ri chl i nie) den gl eichen 

strengen" restriktiven Maßnahmen und dOrfen in keinem Fall. 

auf verbrachter Ware nachweisbar sein. In der Einteilung 

der Ris.ikogruppen fehlt das pLum pox virus voLLkommen.! 

Erwinia amyLovora ist hingegen in die sehr hohe Risikogrup­

pe 3 eingesturt. Es wird vorgeschLagen, beide PfLanzenpato­

gene in die Risikogruppe 2 wie alle relevanteren Pflan­

zenpatogene es bereits sind.! einzusturen. 

13. Rurwand 

Rllgemein wird noch daraur hingewiesen, daß mit einem hohen 

Mehrbedarf an PersonaL (26 PLanstellen) und rinanzieLLen 

Mittel bei der DurchrUhrung des Gesetzes gerechnet wird. 

Eine derart aurwendige bürok-ratische Handhabung der gesetz­

lich zu regelnden Materien ist Uberaus problematisch und 

wi rd abgeL ehn t . 

Ergänzend wird nun noch zu einzelnen Bestimmungen rolgendes 

bemerkt: 

Zu § 4-: 

Die Definition des '�entechnisch veränderten Organismus 

(GVO) " in Rbs.2 ist sehr umrassend gehalten.! da sie nur 

Kreuzungen und natUrLiche Rekombinationen ausnimmt. Ein­

schränkungen im Begrifrsumfang z. B. auf Mutations- und 

PolyploidiezUchtung ergeben sich erst aus dem Rnhang I/Teil 

R und B zum Verordnungsentwurf. Wie internationaL üblich .• 

sind diese Einschränkungen in den Gesetzestext selbst zu 

übernehmen. 
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Zumindest wäre jedoch in Rnhang T/B kLarzusteLLen, daß 

pFLanzliche Zell- und ProtoplastenFussionen nicht zu einem 

GVO Führen. 

Zu § 19: 

Die angeFührten Fristen von 90 bzw. 60 Tagen sind vor allem 

unter Berücksichtigung der nicht zu zählenden Zeitspannen 

gemäß Rbs.7 zu lang. Das gilt vor allem� wenn gemäß § 20 

eine bFFentliche Rnhbrung durchgeFührt werden soLL. 

Zu § 20: 

Das vorgesehene RnhbrungsverFahren wurde bereits aLs zu 

auFwendig abgeLehnt. Die Rnhbrung von "jedermann" vor dem 

zuständigen wissenschaFtlichen Russchuß der Genkomission 

ist ebenso wie die Parteistellung in der Praxis nicht durch­

Führbar und würde zur endLosen VerFahren Führen. 

Zu Z.22: 

Die RuFzeichnungspFlicht ist zu weitgehend. Die nach der 

DeFinition ungeFährLiche StuFe 1 müßte auF aLLe FäLLe von 

der RuFzeichnungspFLicht ausgenommen werden. Die RuFzeich­

nungen müßten auF das unbedingt notwendige Rusmaß reduziert 

werden. Es ist unrealistisch zu verlangen� daß Rngaben 

.in einer Form, "die auch Für Personen ohne speziei. le gene­

tische Rusbildung verständlich ist" über Ziele/ l'1ettwden 

und Zwischenergebnisse der Rrbeiten geFührt werdenJ auch 

wenn es sich nur um eine zusammenFassende Darstellung han­

del t. 

Dem Grundsatz "von der Wiege bis zur Bahre FormuLare" wird 

in Abs.7 entsprochenJ wenn nicht nur von RichtLinien der 

Gentechnikkommission sondern auch von Formblättern (auF 

Rbs.3 und 4 )  die Rede ist. 
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ZU g 23: 

In Absatz 4 wird der un taugLiche Versuch man it-estier't über 

ein e "soziale Un verträglichkei t "  wissen schaFtliche En twik­

kLungen zu un ter'bin den , Un tauglich deshalbJ weil in tern a­

tion ale En twicklungen n icht vermieden werden kön n en .! auch 

wen n "die GeselLschaFt n i  eh t in der Lage se.i n sol l te.; s truk­

turel_ l e Fin derungen' zu bewäL t igen ". Im übrigen hat d.iese 

Frage weniger Bedeutun g bei der Forschung aLs bei der 

An wen dung der Forschungsergebnisse.; nämlich bei der ZuLas­

sun g en tsprechen der Produkte am Markt, 

ZU g 24: 

Das 5tuFen prinzip ist grun dsätzlich richtig.! doch soLLte 

eine Felxiblere Vorgangswe.ise ermögL.icht werden > da n eue 

Erken n tnisse auch ein e an dere Vorgan gsweisE! aLs gerechtFer­

tigt erscheinen Lassen . 

Zu § 25: 

Bei der Anmeldun g durch den Betreiber solLte eine FormuLie­

rung geFunäen werden , die es ermögLicht.; daß diese An meLäung 

Far im Zuge der amtlichen 50 rten prOFung erForärrliche Frei­

setzun gen n icht seiten s äer amtLichen PraFsteLLen vorzun eh­

men istJ son dern vom Zachter der 50rte bzw. von seinem 

in län dischen Vertreter aber dessen Antrag das PrilFverFahren 

nach den Materien gesetzen LäuFt. Weiters ist ein e zusammen ­

Fassende Anmeldung FiJr die gesamte 50 rtenprilFun g vorzusehen.; 

weLche in der RegeL zwei bis drei Jahre dauert. Es wird 

vorgeschlagen in Rbs. 1 n ach dem Wort "Entwicklungszwecken " 

ein en Beistrich zu setzen lin d ein zuFiigen : "zu einer vom 

Betreiber bean tragten amtlichen 50rten pri.jt-ung". 
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Zu § 26 Rbs . .5: 

Der Begrirr Forschungsprogramm trirrt rür örrentl.iche Prü­

rungen nach den Materiengesetzen nicht zu. Weiters ist 

keine neuerl.iche Rnmel.dung rür aureinanderroLgende Prürjahre 

der amtLichen 50 rtenprürung vorzusehen. Der Rbs. 5 w�re 

gänzl.ich zu streichen oder zumindest umzurormulieren. 

Zu § 26 Rbs. 6 und § 27 Rbs. 1 und 2: 

Die Berassung des zuständigen wissenschartlichen Russchusses 

anstelLe der Gentechnikkommission w�re systemgerechter vor-

zusehen. 

Zu § 27 Rbs.1: 

Falls die Voraussetzungen rür ein vereinrachtes Verrahren 

gegeben sind., solLte äie Behörde verprLichtet sein/ äieses 

zu genehmigen und das Wort "kann " sollte daher durch das 

Wort "hat" ersetzt werden. Zu ergänzen wären rolgende Punk­

te: 

"c) weLche 5turen der Freisetzung als eine Einheit zusammen­

geraBt werden können 

"d) weLche Vereinrachung der sturenweisen Freisetzung zuläs­

sig ist H .  

Zu § 28: 

Ruch in diesem Abschnitt des Entwurres bestehen Bedenken 

gegen die FormuL ierung der Rnhörung. Eine Rnhörung soL I. te 

nur de�jenigen zustehen/ der über notwendige Grundkennisse 

verrügt und dessen Interessen durch die Freisetzung gl.aub­

hart und erheblich bet�oiren sind. 
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In Rbs. 3 soLLte nicht bloß von einer begrilndeten schrift­

Lichen Einwendung gesprochen� sondern verLangt werden� daß 

die Interessen glaubhaft zu machen sind. 

In Rbs.4 sollte auf eine mehrheitLiche ansteLLe der ein­

heitLichen Ruffassung des Russchusses abgesteLlt werden und 

_ solLte man nicht g�nzlich auf die Parteistellung verzich­

ten - diese erst nach Uberprilfung des glaubWilrdigen Interes­

ses des Einwenders durch eine Hehrheitsentscheidung des 

Russchusses zuerkannt werden. nie vorgesehenen FormuLierung­

en sind jedenfalls zu weitreiChend und wilrden eine Problem­

bew�Ltigung in Engemessener Frist nicht ermdgLichen. 

Zu § 29 Rbs.2: 

Eine Berilcksichtigung " aller Gefahrenquellen " etwa auch 

unbekannter Gefahren ist in der Praxis nicht denkbar und 

sollte daher auch nicht verlangt werden. 

Zu §§ 3 1  uncJ 3 2: 

In diesen Bestimmungen soLlten "allgemeine Teile" der GVD 

durch "reproduk ti ans f�hi ge Tei ,. e" erse tz t werden. 

Zu § 3 3 :  

nie Genehmigung filr das in Verkehr bingen von Pflanzensorten 

muß die Genehmigung filr das in Verkehr bingen von 5aat-

und Pflanzgut dieser Sorten einschließen. Darauf ist in 

§ 33 ausdrilcklich hinzuweisen. 

Hit den in Rbs.3 und 4 formulierten Bestimmungen ilber 50-

zialvertr�gLichkeit von Produkten� steht dsterreich alleine 

da. niese Regelungen diskriminieren auch Produkte� welche 

mit Hilfe der neuen Hethodik hergestellt werden gegenilber 

aLlen anderen in dsterreich hergestellten Produkten. 
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Die in dieser Bestimmung angesproche "50 ziaLverträgLichkeit" 

soLL auch ein grundsätzLiches ProbLem in HinbLick auF das 

internationaLe Recht (EWR., EG) dar. flie ZuLassung eines 

Erzeugnisses is t international. zweiFellos nicht am Parame­

ter "50 ziaLverträgLichkeit " zu messen. Es ist interessant, 

daß in Rbs. 4 die Untersagung durch Verordnung vorgesehen 

istJ aLso ein Verbot durch eine genereLL abstrakte Norm. 

Einerseits bestehen jedoch Bedenken im HinbLick auF die 

Europäische GemeinschaFtJ andererseits ist die Frage z u  

steLLenJ ob aLle Erzeugnisse eine derartige Bedeutung ha­

ben� daß das auFwendige VerFahren (VerordnungJ Verordnung 

der BundesregierungJ Zustimmung des Hauptausschusses des 

NationaLrates� das aLles nach einem Gutachten der Gentech­

nikkommission) gerechtFertigt ist. 

Zu § 34 , Rbs. l und 2: 

Ruch hier soLtte "alLgemeine TeiLe " von Gva äurch "reproduk­

tionsFähige TeiLe" ersetzt werden. 

Zu § §  35 unä 36: 

Diese Bestimmungen soLLten ersatzLos gestrichen werden. 

Durch geeignete FormuLierungen wird zumindest sicherzusteL­

Len sein.J daß diese Bestimmungen dann nicht anzuwenäen 

sind� wenn ein in Verkehr bringen gemäß Gentechnikgesetz 

genehmigt wurde. Für den geschäFtLichen Verkehr mit 5aat­

und PFL anzgut sind jedenFal. l. 5 kei ne derartigen RuFl. agl=,n 

vorgesehen. 

Zu § 39: 

50 einsichtig ein Verbot von Genanalysen im Humanbereich 

riJr bes t immte Verwendungen - etwa im arbei t srech t l..i ehen 

Bereich - istJ so Fragwürdig erscheint ein totales Verbot� 

weil. etwa Für medizinische oder therapeutische Zwecke RnaLy-
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sen sehr sinnvoLL sein können. Der EntwurF geht den umge·· 

kehrten Weg.> nämLich das Verbot durch Rusnahmebestimmung 

z u  Lockern. Die Präsidentenkonferenz schLägt daher vor.> nur 

bestimmte konkret genannte Rnwedungen zu verbieten. 

Zum Entwurf einer ersten Durchführungsverordnung zum Gen­

technikgesetz: 

Zu s 6 :  

Die Worte " Für die Sicherhei t "  soL L ten eingeFügt werden, 

sodaß der Satz Lautet: Kriterien� die Für die Sicherheit 

und t'ür die Leichte RückhoLLJarkeit maßgebLich sind" . 

Zu Rnhang I TeiL B Z. 6 :  "ZeLL - und ProtopLastenFussion bei 

PFL anz en ", dann soL L ten di e bei den FoL genden NelJensätz e 

gestrichen werden. 

Zu Rnhang I I Tei L B Z. 1 : 

Zu Rrbeiten des Typs R und T,vps B 2.Rbsatz soLLten Lauten: 

"sie dürFen keine nach dem Stand der WissenschaFt geFähr­

Lichen Rgenzien enthaLten (z. B. Viren.> l'1ycopLasmen.> Pha­

gen) . 

Zu Rnhang III TeiL R Z.2 l.it. ?L. 

Hier sind Laborstände von Rgrobakterium tumeFaziens sow.ie 

die derz eit in Verwendung befindlichen PLasmide anzuFühren. 

Zu Rnhang VI: 

RnaLog zur Ergänzung in § 6 sind in der UberschriFt und 

in Z. 1 vor dem Wort RückhoLbarkeit die Worte "Sicherheit 

und" einzuFügen. 

, 

• 
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25 Rbschritten dieser SteLlungnahme werden wunschgemäß 

dem Präsidium des Nationalrates ilbermitteLt. 

Der Präsident: 

ge/. NR Schwarzbdck 

, 

Der Generalsekretär: 

gez. DipL. Ing. Dr. Fahrnberger 
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